
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.6  Nummer: FS-12-081 VL im VWZ (14.11.2012) 

zu behandeln in der Sitzung des ZKA-Arbeitskreises am   04.09.2012   
 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 2.2.1.10 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 

Status: 
 Änderung beschlossen am 26.11.2012       (Aufnahme in Version  2.7  ) 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Zurzeit gibt es zur Einstellung von Informationen zu vermögenswirksamen Leistungen (VL) 
folgende Empfehlung:  
1) Sie sollten in „CreditorReferenceInformation“ <CdtrRefInf>  
(Datenelement im strukturierten Verwendungszweck) untergebracht werden 
2) Welche Angaben dies sind, ist nur durch eine Beispielangabe („z.B. Jahreszahl oder 
Vertragsnummer“) illustriert. 
 
Diese Empfehlung hat in der Praxis (z.B. bei Bausparkassen) insbesondere auf Grund des 
eingeschränkten Zeichenangebotes im strukturierten VWZ zu Nachfragen bzw. Kritik 
geführt. 

Die bisherige Belegungsempfehlung wird durch eine Empfehlung für den unstrukturierten Verwendungszweck 
ersetzt.  
Die Logik der Textschlüsselergänzung im DTAUS-Format „XXJ“ sollte zunächst abgebildet werden, ergänzt um 
einen Schrägstrich und die Vertragsnummer:  

„XXJ/Vertragsnummer“ 
Ergänzend wird (ebenfalls in der Spalte „DK-Regeln“) der Hinweis aufgenommen, dass der Name (des VL-
Empfängers) ggf. im Datenelement „Ultimate Creditor“ hinterlegt werden kann. 
Die Regel zur Verwendung des Purpose Codes „CBFF“ (Capital building fringe fortune) bleibt davon unberührt, 
die Fußnote 43 wird also an der neuen Stelle (also beim unstrukturierten VWZ) weiter verwendet. 
Es wird empfohlen, dass die Anbieter von Produkten für  VL-Leistungen in den Vertragsdurchschriften für die 
Arbeitgeber bei Bedarf Hinweise zur strukturierten Weiterleitung im SEPA-Datenformat aufnehmen. 


